
Spitalzusatzversicherungen 
Geniessen Sie freie Spitalwahl  
und Komfort nach Mass
Sie entscheiden selbst, in welchem Spital Sie sich behandeln lassen  
und wie viel Privatsphäre Sie sich gönnen möchten.

Das Wichtigste in Kürze

Die obligatorische Grundversicherung deckt 
nur den Aufenthalt in der allgemeinen Abtei-
lung eines anerkannten Schweizer Spitals 
(Notfälle ausgenommen). Bei Spitalbehand-
lung ausserhalb des Wohnkantons vergütet sie 
höchstens den Tarif, der am Wohnort des 
Patienten gilt. Mit unserer Spitalzusatzversiche-
rung profitieren Sie von attraktiven Leistungen 
in Ergänzung zur Grundversicherung. Sie 
ermöglicht Ihnen freie Hand bei der Wahl und 
dem Komfort Ihres Spitalaufenthalts. Sie 
schützt vor allfälligen Mehrkosten und garan-
tiert optimalen Service.

Zur Spitalzusatzversicherung im Detail: 
visana.ch/spital

Ihre Vorteile auf einen Blick
• Freie Spitalwahl in der ganzen Schweiz
• Freie Arztwahl im Spital
• Komfort eines Ein- oder Zweibettzimmers
• Attraktive Familienrabatte: 50 % Rabatt auf 

die Zusatzversicherung ab dem zweiten Kind
• Unterbringung und Verpflegung für Elternteil 

oder Kind (Rooming-in)
• Beiträge an Erholungs- und Badekuren
• Reiseversicherung inklusive 
• Von der medizinischen Zweitmeinung profitieren
• Transparente Information über Mehr- 

leistungen je Spital mit dem Klinikkatalog

Wir beraten  

Sie gerne auch 

persönlich

http://visana.ch/spital
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Visana, Weltpoststrasse 19, 3000 Bern 16, Telefon 0848 848 899, visana.ch

Spital allgemein
• Zugang zu allen Schweizer Akutspitälern

Spital flexible Wahl 
(Spital Flex 2/4, Spital Flex 4/8, Spital Flex Plus, 
Flex halbprivat und Flex privat)
• Maximale Flexibilität bei der Wahl des Spitalkomforts
• Freie Wahl der Abteilung (allgemein, halbprivat, privat) 

vor jedem Spitaleintritt
• Upgrade in die halbprivate oder private Abteilung 

gegen Kostenbeteiligung möglich

Kostenbeteiligungen des Versicherten pro Kalenderjahr 

Leistungen im Überblick

1  Keine Auszahlung erfolgt bei Spitalaufenthalt infolge Mutterschaft.

* Die freie Arztwahl gilt nur bei Wahl der halbprivaten oder privaten Abteilung.

Spital halbprivat
• Freie Arzt- und Spitalwahl schweizweit
• Erhöhter Komfort im Zweibettzimmer

Spital privat
• Freie Arzt- und Spitalwahl schweizweit
• Privatsphäre im Einbettzimmer auf der Privatabteilung
• Vollumfängliche Kostendeckung bei Notfällen weltweit  

Gewählte Abteilung 
bei Spitaleintritt

Spital  
allgemein

Spital 
Flex 2/4

Spital 
Flex 4/8

Spital 
Flex Plus 

Spital 
halbprivat

Spital 
privat

Flex  
halbprivat

Flex  
privat 

Allgemeine Abteilung keine keine keine keine keine keine keine keine

Halbprivate Abteilung
50 % der die 
OKP überstei-
genden Kosten, 
unbegrenzt

max.  
CHF 2 000.–

max.  
CHF 4 000.–

max.  
20 % bis 
CHF 2 000.–

möglich:  
CHF 0.–, 1 000.–, 
2 000.–, 5 000.–, 
10 000.–

50 % der ver-
einbarten Kos-
tenbeteiligung

max.  
CHF 4 000.–

max.  
CHF 2 000.–

Private Abteilung

70 % der die 
OKP überstei-
genden Kosten, 
unbegrenzt

max.  
CHF 4 000.–

max.  
CHF 8 000.–

max.  
35 % bis 
CHF 4 000.–

100 % der ver-
einbarten Kos-
tenbeteiligung

möglich:
CHF 0.–, 
1 000.–, 2 000.–, 
5 000.–, 
10 000.–

max.  
CHF 8 000.–

max.  
CHF 4 000.–

Kapital für  
Finanzierung der  
Kostenbeteiligung 

ohne  
Spitalkapital 

ohne  
Spitalkapital 

ohne  
Spitalkapital 

ohne  
Spitalkapital 

ohne  
Spitalkapital 

ohne  
Spitalkapital 

CHF 4 000.– 1 CHF 4 000.– 1

Spital  
allgemein

Spital Flex 
(2/4; 4/8)

Spital 
Flex Plus

Spital 
halbprivat 

Spital  
privat

Flex halbprivat
Flex privat

Freie Arztwahl * * *

Freie Spitalwahl ganze Schweiz

Aufenthalt im Einbettzimmer

Aufenthalt im Zweibettzimmer

Aufenthalt im Mehrbettzimmer

Freie Wahl des Zimmerkomforts bei Spitaleintritt

Reiseversicherung

Rooming-in

Geburtspauschale bei ambulanter Geburt

Bade- und Erholungskuren

Versichertes Kapital 

Unsere Spitalzusatzversicherungen


